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Allgemeine Liefer- und Montagebedingungen 

 
Vertragsschluss und Allgemeines 

1. Diese Allgemeinen Liefer- und Montagebedingungen gelten für alle  
- auch zukünftigen - Lieferungen und Leistungen. Entgegenstehenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Bestellers wird ausdrücklich 
widersprochen. Sie verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir ihnen 
nicht nochmals nach Eingang bei uns ausdrücklich widersprochen ha-
ben.  

2. Unsere Angebote sind stets freibleibend. Vertragsabschlüsse und sons-
tige Vereinbarungen, insbesondere auch mündliche Nebenabreden und 
Zusicherungen von Mitarbeitern oder Vertretern, werden erst durch un-
sere schriftliche Bestätigung verbindlich. Garantien und Zusicherungen 
müssen von uns ausdrücklich als solche gekennzeichnet und schriftlich 
bestätigt sein.  

3. Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts-, Maß- und 
Leistungsbeschreibungen sind anwendungsbezogen und daher nur an-
nähernd maßgebend, soweit sie nicht in der Auftragsbestätigung aus-
drücklich als verbindlich bezeichnet sind. An diesen Unterlagen behalten 
wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor; sie dürfen Dritten ohne un-
sere schriftliche Genehmigung nicht zugänglich gemacht werden. Aus-
sagen in unseren Produktschriften, technischen Informationen und sons-
tigen allgemeinen öffentlichen Informationen sind nur verbindlich, wenn 
wir dies ausdrücklich bestätigen. Garantien und Zusicherungen müssen 
von uns ausdrücklich als solche bezeichnet werden. 

4. Soweit nichts Abweichendes vereinbart ist, gelten für die handelsübli-
chen Vertragsformeln (z.B. fob, cif, c.u.f.) die von der Internationalen 
Handelskammer festgelegten „INCOTERMS“ in ihrer jeweils neuesten 
Fassung. 

Zahlungen, Preise und Verrechnung 

5. Unsere Preise verstehen sich, soweit nichts anderes vereinbart ist, ein-
schließlich Verladung ab Werk oder Lager. Alle sonstigen Kosten, wie 
z.B. Verpackung, Frachten, Zölle, Versicherungsprämien etc., sowie die 
gesetzliche Mehrwertsteuer werden zusätzlich berechnet. 

6. Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarungen ist der vereinbar-
te Preis innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum netto zahlbar. 
Bei Zahlungen mittels Wechsel oder Leistung von Anzahlungen werden 
weder Skonti noch Zinsvergütungen gewährt. Der Besteller gerät durch 
eine Mahnung in Verzug; er gerät auch ohne Mahnung in Verzug, wenn 
eine kalendermäßig vereinbarte Zahlungsfrist oder ein kalendermäßig 
vereinbarter Zahlungstermin nicht eingehalten wird.  

7. Bei Überschreitung des Zahlungsziels sowie in Fällen des Verzuges im 
Sinne von § 286 Abs. 1, 2 und 3 BGB sind wir berechtigt, Zinsen in Hö-
he der jeweiligen Banksätze zu berechnen, mindestens aber Zinsen in 
Höhe von 8 % über dem jeweiligen Basiszinssatz der Europäischen 
Zentralbank. Sie sind höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir eine 
Bestellung mit einem höheren Zinssatz nachweisen oder der Besteller 
eine geringere Belastung nachweist. Die Geltendmachung eines weiter-
führenden Verzugsschadens bleibt vorbehalten. § 353 HGB bleibt unbe-
rührt. 

8. Falls nach Vertragsschluss in den Vermögensverhältnissen des Bestel-
lers eine wesentliche Verschlechterung eintritt, durch die unser An-
spruch auf die Gegenleistung gefährdet wird, so können wir bei Beste-
hen einer Vorleistungspflicht unsere Leistung solange verweigern, bis 
die Gegenleistung bewirkt oder uns Sicherheit für sie geleistet ist. Ist der 
Besteller trotz Aufforderung weder zur Zug-um-Zug-Erfüllung noch zur 
Sicherheitsleistung bereit, so steht uns das Recht zum Rücktritt vom 
Vertrag zu. 

9. Ein Zurückbehaltungsrecht im zulässigen Umfang steht dem Besteller 
nur insoweit zu, als es auf demselben Vertragsverhältnis beruht. 

10. Die Aufrechnung und Gegenforderungen des Bestellers ist nur insoweit 
zulässig, als diese von uns als bestehend und fällig anerkannt oder 
rechtskräftig festgehalten ist. 

Lieferfristen und -termine 

11. Die Einhaltung von Fristen für Lieferungen setzt den rechtzeitigen Ein-
gang sämtlicher vom Besteller zu liefernden Unterlagen, erforderlichen 
Genehmigungen und Freigaben, insbesondere von Plänen, sowie die 
Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen und sonstigen Ver-
pflichtungen durch den Besteller voraus. Werden diese Voraussetzun-
gen nicht erfüllt, so verlängern sich die Fristen angemessen; dies gilt 
nicht, wenn der Lieferer die Verzögerung zu vertreten hat. 

12. Teillieferungen und Teilleistungen sind zulässig. 

13. Der Eintritt unvorhergesehener Ereignisse berechtigt uns, die Lieferung 
um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hi-
nauszuschieben. Als unvorhergesehenes Ereignis gelten solche Um-
stände, die wir mit der nach den Umständen des Falles zumutbaren 
Sorgfalt nicht abwenden können, z.B. Krieg, währungs- und handelspoli-
tische oder sonstige hoheitliche Maßnahmen, innere Unruhen, Naturge-
walten, Feuer, Streiks, Aussperrungen, Verkehrs- und Betriebsstörun-
gen und sonstige Fälle höherer Gewalt, durch die die Erfüllung des Ver-
trages gefährdet, wesentlich erschwert oder unmöglich gemacht wird. In 
diesem Fall sind wir berechtigt, ohne Gewährung von Schadenersatz 

vom Vertrag zurückzutreten. Der Besteller kann von uns die Erklärung 
verlangen, ob wir zurücktreten oder innerhalb einer angemessenen Frist  
liefern. Erklären wir uns nicht, so kann der Besteller vom Vertrag zurück-
treten. Teillieferungen und Teilleistungen kann der Besteller nicht zu-
rückweisen, es sei denn, diese sind für ihn ohne wirtschaftliches 
Interesse.  

14. Tritt aus anderen Gründen eine Lieferverzögerung ein, so muss der Be-
steller schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen. Wird auch inner-
halb dieser Nachfrist der Liefergegenstand durch uns nicht zum Versand 
gebracht bzw. unsere Leistung nicht ausgeführt, so ist der Besteller be-
rechtigt, nach Fristablauf für diejenigen Teile vom Vertrag zurückzutre-
ten, die bis zum Ablauf der Nachfrist nicht abgesandt, als versandbereit 
gemeldet oder ausgeführt waren. Nur wenn die bereits erbrachten Teil-
leistungen für den Besteller ohne Interesse sind, ist er zum Rücktritt vom 
gesamten Vertrag berechtigt. Entsteht dem Besteller wegen einer auf 
unserem Verschulden beruhende Verzögerung ein Schaden, so erset-
zen wir den nachweislich entstandenen Schaden, jedoch nur in Höhe 
von 0,5 % des auf den vom Lieferverzug bezogenen Teils der Lieferung 
entfallenden Kaufpreis je Kalenderwoche, insgesamt höchstens 5 % 
desjenigen Kaufpreises, der auf den vom Lieferverzug bezogenen Teil 
der Lieferung entfällt. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der 
groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird. Eine Änderung der 
Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist hiermit nicht verbunden. Vom 
Vertrag kann der Besteller im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
nur zurücktreten, soweit die Verzögerung von uns zu vertreten ist. Der 
Besteller ist verpflichtet, auf unser Verlangen innerhalb einer angemes-
senen Frist zu erklären, ob er wegen der Verzögerung der Lieferung 
vom Vertrag zurücktritt und/oder Schadenersatz statt der Leistung 
verlangt oder auf der Lieferung besteht.  

Versand, Verpackung und Gefahrübergang 

15. Der Versand des Liefergegenstandes erfolgt zulasten und auf Gefahr 
des Bestellers. Mit der Übergabe der Ware an einen Spediteur oder 
Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen unseres Lagers oder 
Lieferwerks geht die Gefahr, auch bei Lieferung frei Bestimmungsort, auf 
den Besteller über. Verzögert sich die Absendung durch ein Verhalten 
des Bestellers, so geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung der Ver-
sandbereitschaft auf den Besteller über. 

16. Versandfertig gemeldete Ware muss unverzüglich abgerufen werden. 
Andernfalls sind wir berechtigt, sie nach unserer Wahl zu versenden o-
der auf Kosten und Gefahr des Bestellers zu lagern und sofort zu be-
rechnen.  

17. Werden Versand oder Zustellung auf Wunsch des Bestellers um mehr 
als einen Monat nach Anzeige der Versandbereitschaft verzögert, kann 
dem Besteller für jeden angefangenen Monat Lagergeld in Höhe von 
0,5 % des Preises der Gegenstände der Lieferungen, höchstens jedoch 
insgesamt 5 %, berechnet werden. Der Nachweis höherer oder niedrige-
rer Lagerkosten bleibt den Vertragsparteien unbenommen. 

18. Verpackung, Versandweg und Transportmittel sind mangels besonderer 
Vereinbarung unserer Wahl überlassen. 

Eigentumsvorbehalt 

19. Der Liefergegenstand bleibt in unserem Eigentum (Vorbehaltseigentum) 
bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche, gleich aus welchem Rechts-
grund, auch wenn Zahlungen für besonders bezeichnete Forderungen 
geleistet worden sind. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Ei-
gentum zur Sicherung unserer Saldoforderungen. Wird zwischen uns 
und dem Besteller das Scheck-Wechsel-Verfahren durchgeführt, so 
bleibt der Eigentumsvorbehalt solange bestehen, bis wir aus dem 
Wechsel rechtlich nicht mehr in Anspruch genommen werden können. 
Das Gleiche gilt bei sonstigen Eventualverbindlichkeiten, die wir für den 
Besteller eingehen.  

20. Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Herstel-
ler im Sinne des § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Bei Verarbeitung 
mit anderen, uns nicht gehörenden Waren durch den Besteller steht uns 
das Miteigentum an der hergestellten Sache im Verhältnis des Rech-
nungswertes unserer verarbeiteten Vorbehaltsware zu der Summe der 
Rechnungswerte der anderen bei der Herstellung verwendeten Ware zu.  

21. Wird die von uns gelieferte Ware mit anderen Gegenständen vermischt 
oder verbunden, und erlischt hierdurch unser Eigentum an der Vorbe-
haltsware (§§ 947, 948 BGB), so wird bereits jetzt vereinbart, dass das 
Eigentum an den vermischten Bestand oder der einheitlichen Sache im 
Umfang des Rechnungswertes unserer Vorbehaltsware auf uns über-
geht und dass der Auftraggeber diese Güter für uns unentgeltlich ver-
wahrt. 

22. Die aus der Verarbeitung oder durch die Verbindung oder Vermischung 
entstandenen Sachen gelten als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedin-
gungen. 

23. Der Besteller darf die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäfts-
verkehr zu seinen normalen Geschäftsbedingungen und solange er 
nicht in Verzug ist, veräußern oder verarbeiten. Er ist zur Weiterveräu-
ßerung nur dann ermächtigt, wenn die Forderungen aus der Weiterver-
äußerung nebst Nebenrechten in dem sich aus den folgenden Absätzen 
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ergebenden Umfang auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen ist er  
nicht berechtigt. Der Weiterveräußerung steht die Verwendung der Vor-
behaltsware zur Erfüllung sonstiger Werk- oder Werklieferungsverträge 
durch den Besteller gleich. 

24. Die Forderungen des Bestellers aus der Weiterveräußerung der Vorbe-
haltsware nebst allen Nebenrechten werden bereits jetzt in voller Höhe 
an uns abgetreten. Diese dienen in demselben Umfang zur Sicherung 
unserer Ansprüche wie die Vorbehaltsware. Wird die Vorbehaltsware 
vom Besteller zusammen mit anderen, uns nicht gehörenden Waren 
veräußert, so wird die Forderung nur in Höhe unseres Rechnungsbetra-
ges an uns abgetreten. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller nach 
Verbindung oder Vermischung oder Verarbeitung mit anderen, uns nicht 
gehörenden Waren veräußert, so erfolgt die Abtretung nur in Höhe des 
Wertes unseres Miteigentumsanteils an der veräußerten Sache oder an 
dem veräußerten Bestand.  

25. Der Käufer ist berechtigt, die Forderungen aus der Weiterveräußerung 
bis zu unserem jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen, solange er 
uns gegenüber nicht in Verzug ist. Auf unser jederzeit zulässiges Ver-
langen hin ist er verpflichtet, seine Abnehmer unverzüglich von der Ab-
tretung an uns zu unterrichten und uns die zur Einziehung erforderlichen 
Auskünfte zu erteilen. 

26. Von einer Pfändung oder anderen Beeinträchtigungen der Vorbehalts-
ware durch Dritte hat uns der Besteller unverzüglich zu benachrichtigen. 

27. Gerät der Besteller mit der Zahlung des vereinbarten Preises in Verzug, 
so können wir die Herausgabe der Vorbehaltsware verlangen, ohne 
dass dem Besteller gegen diesen Anspruch ein Zurückbehaltungsrecht 
zusteht. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts gilt nur dann als 
Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich erklären. Wir sind be-
rechtigt, zur Sicherung unseres Herausgabeanspruchs die Geschäfts-
räume des Bestellers nach vorheriger Ankündigung zu betreten und die 
Vorbehaltsware zum Zweck der Sicherung wegzunehmen. 

28. Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten unsere Forde-
rungen nicht nur vorübergehend um mehr als 20 %, sind wir auf Verlan-
gen des Bestellers verpflichtet, Sicherheiten nach unserer Wahl frei-
zugeben.  

Sachmängel 

Für Sachmängel haften wir wie folgt: 

29. Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgelt-
lich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb 
der Verjährungsfrist einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursa-
che bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag. Sachmängelan-
sprüche verjähren in 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz ge-
mäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 
Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634 a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB 
längere Fristen zwingend vorschreibt. Der Besteller hat Sachmängel uns 
gegenüber unverzüglich schriftlich zu rügen. 

30. Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen des Bestellers in einem Umfang zu-
rückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den 
aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Besteller kann Zahlungen nur 
zurückhalten, wenn eine Mängelrüge geltend gemacht wird, über deren 
Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgte die Mängelrüge zu 
unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom 
Besteller ersetzt zu verlangen. Im Falle eines Sachmangels ist uns zu-
nächst stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener 
Frist zu gewähren. Hinsichtlich eines jeden Mangels stehen uns zumin-
dest drei Nacherfüllungsversuche zu, sofern sich nicht aus der Natur des 
jeweiligen Mangels eine höhere Zahl von Nachbesserungsversuchen 
ergibt. Schlägt die Nacherfüllung endgültig fehl, kann der Besteller - un-
beschadet etwaiger Schadenersatzansprüche gemäß nachfolgenden 
Ziffern 41 bis 43 - vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung min-
dern. 

31. Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von 
der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung 
der Brauchbarkeit infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, 
übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter 
Bauarbeiten, ungeeigneten Baugrunds oder die aufgrund besonderer 
äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt 
sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom 
Besteller oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandset-
zungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus ent-
stehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche. 

32. Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung er-
forderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport, Wege-, Arbeits- 
und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen 
sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen 
anderen Ort als den Lieferort oder einen etwa vertraglich vereinbarten 
Aufstellungsort verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung ent-
spricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch. In Fällen des Ver-
brauchsgüterkaufes bestehen gesetzliche Rückgriffsansprüche des Be-
stellers uns gegenüber nur insoweit, als der Besteller mit seinem Ab-
nehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden 
Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs 
des Bestellers gegen uns gilt der vorstehende Absatz entsprechend. Für 
Schadenersatzansprüche gelten im Übrigen die Bestimmungen der 
nachfolgenden Ziffern 41 bis 43. Weitergehende oder andere als in die-
sen Ziffern 29 bis 32 geregelten Ansprüche des Bestellers gegen uns 
und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausge-
schlossen. 

 

Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel 

33. Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung ledig-
lich im Land des Lieferortes frei von gewerblichen Schutzrechten und 
Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. So-
fern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns 
erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller be-
rechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller inner-
halb der in vorstehender Ziffer 29 bestimmten Frist wie folgt: 

a) Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die be-
treffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so 
ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. 
Ist uns dies zu angemessenen Bedingungen nicht möglich, stehen 
dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte 
zu. 

b) Unsere Pflicht zur Leistung von Schadenersatz richtet sich aus-
schließlich nach den folgenden Ziffern 41 bis 43.  

c) Unsere vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, so-
weit der Besteller uns über die von einem Dritten geltend gemach-
ten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung 
nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichs-
verhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung 
der Lieferung aus Schadensminderungsgründen oder sonstigen 
wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzu-
weisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer 
Schutzrechtsverletzung verbunden ist. Ansprüche des Bestellers 
sind ausgeschlossen, sofern er die Schutzrechtsverletzung zu ver-
treten hat. 

34. Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die 
Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch 
eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht 
wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder zusammen mit 
nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.  

35. Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in vorstehender Zif-
fer 33 a geregelten Ansprüche des Bestellers im Übrigen die Bestim-
mungen der vorstehenden Ziffern 29 bis 32 entsprechend; gleiches gilt 
bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel. Weitergehende oder andere als 
die in den Ziffern 33 bis 35 geregelten Ansprüche des Bestellers gegen 
uns oder unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind 
ausgeschlossen. 

Montage und Demontage von Akkumulatoren 

36. Werden wir im Zusammenhang mit oder außerhalb von Kaufverträgen 
mit der Füllung, Inbetriebsetzung oder Montage (mit oder ohne Anbrin-
gung der Anschlussleistungen) von Akkumulatoren beauftragt, so gel-
ten, soweit nicht beim Vertragsschluss etwas anderes schriftlich verein-
bart war, die folgenden Bedingungen: 

37. Die Vergütung erfolgt nach dem im Vertrag vereinbarten Pauschal- oder 
Stundensatz. Ist eine solche Vereinbarung nicht getroffen, gelten unsere 
aktuellen Listen-Pauschalsätze. 

38. Verzögern sich Aufstellung, Montage, Demontage oder Inbetriebnahme 
durch Umstände, insbesondere auf der Baustelle, ohne unser Verschul-
den, so hat der Besteller in angemessenem Umfang die Kosten für War-
tezeit und weitere erforderlich werdende Reisen unseres Personal zu 
übernehmen.  

39. Der Besteller hat uns vor Beginn der Leistungserbringung die genauen 
örtlichen Verhältnisse mitzuteilen und uns auf Besonderheiten hinzuwei-
sen. Die vereinbarte Vergütung basiert auf ungehindertem Zugang zum 
Ort der Leistung sowie der Erfüllung aller kundenseitigen Mitwirkungs-
pflichten.  

40. Entsorgungsleistungen, die im Rahmen der Demontage oder der Rück-
lieferung von Akkumulatoren anfallen, berechnen wir zu unseren übli-
chen Sätzen.  

Haftung und Verjährung 

41. Wenn der Liefergegenstand durch unser Verschulden infolge unterlas-
sener oder fehlerhafter Ausführung von vor- oder nachvertraglich erfolg-
ten Vorschlägen oder Beratungen oder durch die Verletzung anderer 
vertraglicher Nebenverpflichtungen - insbesondere Anleitung zur Bedie-
nung und Wartung des Liefergegenstandes - vom Besteller nicht ver-
tragsgemäß verwendet werden kann, so gelten unter Ausschluss weite-
rer Ansprüche des Bestellers die Regelungen der vorstehenden Ziffern 
29 bis 35, 42 und 43 entsprechend. 

42. Für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, 
haften wir - aus welchen Rechtsgründen auch immer - nur  

 bei Vorsatz, 

 bei grober Fahrlässigkeit des Inhabers/der Organe oder leitender 
Angestellter, 

 bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit, 

 bei Mängeln, die er arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit 
er garantiert hat, 

 bei Mängeln des Liefergegenstandes, soweit nach Produkthaftungs-
gesetz für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Ge-
genständen gehaftet wird. 

Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haften wir 
auch bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leich-
ter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, 
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 
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Weiterreichende Ansprüche sind ausgeschlossen. 

43. Alle Ansprüche des Bestellers - aus welchen Rechtsgründen auch im-
mer - verjähren in 12 Monaten. Für vorsätzliches oder arglistiges Verhal-
ten sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die 
gesetzlichen Fristen. Sie gelten auch für Mängel eines Bauwerks oder 
für Liefergegenstände, die entsprechend ihrer üblichen Verwendung für 
ein Bauwerk verwendet wurden und dessen Mangelhaftigkeit verursacht 
haben. 

Erfüllungsort, Gerichtsstand und anwendbares Recht  

44. Erfüllungsort ist Brilon. 

45. Ist der Besteller Vollkaufmann oder eine juristische Person des öffentli-
chen Rechts, so ist der Gerichtsstand, auch bei Wechsel- und Scheck-
sachen, unser Geschäftssitz. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der 
Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Ver-
tragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im In-
land verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort 
zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. Wir können den Be-
steller an seinem Sitz verklagen.  

46. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt nur 
das für die Rechtsbeziehung inländischer Parteien maßgebliche Recht 
der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht findet keine An-
wendung. 

Personenbezogene Daten 

47. Wir speichern personenbezogene Daten des Bestellers mittels elektroni-
scher Datenverarbeitung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Stand: 12. Oktober 2009] 
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